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Beschluß 
BVerfG, GG An. 3 I; AVG §§ 32a VS. 2, 
32 Vla S. 2; RVO §§ 1255a VS. 2, 1255 
Vla S. 2; RKG §§ 54a VS. 2, 54 Vla S. 2; 
SGBVI §§ 70 II, 83 I 
Die Bewertung von Kindererziehungs­
zeiten beim Zusammentreffen mit 
beitragsbelegten Zeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

( 1. Senat, Beschluß v. 12. 3. 1996 - 1 BvR 609/90 u. 692/90) 

1. §32a VS 2und§32 VJaS. 2AVG, § 1255a 
VS. 2 und§ 1255 Via S. 2 RVO, § 54a VS. 2 und§ 
54 VJ S. 2 des Reichsknappschaftsgesetzes - jeweils i. d. 
F. des Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten­
Gesetzes v. 11.71985 (BGB! J 1450) - sowie§ 70 II 
und§ 83 I SGBVJ i.d.F. des Rentenformgesetzes 1992 
v. 18.12.1989 (BGB! I 2261) sind mit Art. 3 I GG 
unvereinbar, soweit danach beim Zusammentreffen von 
Beitrags- und Kindererziehungszeiten der monatliche 
Wert nur in dem Maße erhöht wird, wie der Wert der 
beitragsbelegten Zeiten 6,25 Werteinheiten (0,0625 
Entgeltpunkte) in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten sowie 4,63 Werteinheiten (0,0468 
Entgeltpunkte) in der knappschaftlichen Rentenversi­
cherung unterschreitet. 

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die verfassungs­
widrige Regelung spätestens bis zum 3 0. 6 1998 durch 
eine verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen. 

3.a) Die Urteile des BSG v. 19.4.1990 - 1 RA 
83/88 -, des LSG Nordrhein- Westfalen v. 29. 61988-L 
8 An 220/87 - und des SozG Detmold v. 29.9.1987 -
S 13An 37/87- verletzen die Beschwerdeführerin (Bf) 
zu J. in ihrem Grundrecht in Art. 3 J GG. Sie werden 
aufgehoben. Die Sache wird an das SozG Detmold 
zurückverwiesen. 

b) Der Beschluß des BSG v. 19.4.1990 - 1 BA 
243/88 - und das Urteil des LSG Rheinland-Pfalz v. 
10.11.1988 - L 5 A 105/87 - verletzen die Bf zu II. 
in ihrem Grundrecht aus Art. 3 I GG. Sie werden 
aufgehoben. Die Sache wird an das LSG Rheinland­
Pfalz zurückverwiesen. 

Aus den Gründen: 

A. 

I. 
Die Verfassungsbeschwerden berreffen die Frage, 

ob die remenrechcliche Bewertung von Kindererzie­
hungszeiten vor dem 1.1.1986 für Versicherte, die 
nach dem 31.12.1920 geboren sind, auch dann auf 
6,25 Werceinheicen je Kalendermonat begrenze wer­
den darf, wenn diese Zeiten bereits aufgrund sonsti­
ger Beicragszeicen bewertet sind. 
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l .a) Am 1.1.1986 trat das Gesetz zur euord­
nung der Hinterbliebenenrenten sowie zur Anerken­
nung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen 
,ges.• Rentenversicherung ,RV, (Hinterbliebenenren­
ten- und Erziehungszeiten-Gesetz ,HEZG,) v. 
11.7.1985 (BGBl I 1450) in Krafr. Damit rrug der 
Gesetzgeber dem Urteil des BVerfG v. 12.3.1975 
(BVerfGE 39, 169 = FamRZ 1975, 328) Rechnung. 
Das HEZG führte neben einer euordnung der 
Hinterbliebenenversorgung die rentenbegründende 
und remensceigernde Anrechnung von Kindererzie­
hungszeiten ein. Es rraf allerdings nur eine Regelung 
für Mütter und Väter, die nach dem 31.12.1920 
geboren sind und damit frühestens mit Inkrafttreten 
des Ge etzes am 1.1.1986 das 65. Lebensjahr vollen­
deten und hinsichtlich ihres Alters die Voraussetzun­
gen für das reguläre Altersruhegeld erfüllten. Die 
Kindererziehungszeiten der in der öffenclichen Dis­
kussion häufig als „Trümmerfrauen" bezeichneten 
Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 wurden erst 
mit dem Gesetz über Leistungen der ges. RV für 
Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge 
vor 1921 (Kindererziehungsleisrungs-Gesetz ,KLG, 
v. 12.7.1987 (BGB! I 1585) geregelt, das Vorschrifren 
über besondere Kindererziehungsleistungen in die 
jeweiligen RV- euregelungsgesetze einfügte (vgl. 
hierzu BVerfGE87, 1 = FamRZ 1992, 1038). 

6) Das- inzwischen durch eine euregelung (vgl. 
unten c) abgelöste - HEZG differenziert danach, ob 
die Kindererziehung vor oder nach lnkrafrrreren des 
Gesetzes am 1.1.1986 liegc. Mütter und Väter, die ihr 
Kind im Geltungsbereich dieses Gesetzes in der Zeit 
ab 1.1.1986 erziehen und sich mit ihm dort gewöhn­
lich aufhalten, sind in den ersten 12 Kalendermona­
ten nach Ablauf des Monats der Geburt ihres Kindes 
versichert; erziehen sie in diesem Zeitraum mehrere 
Kinder, verlängere sich die Zeit der Versicherung für 
das zweite und jedes weitere Kind um die Anzahl an 
Kalendermonaten, in denen gleichzeitig mehrere 
Kinder erzogen worden sind(§§ 1227a I RVO, 2a I 
AVG, 29a I RKG, jeweils i. d. F. des HEZG). Die 
Beiträge gelten als durch den Bund entrichtet (§§ 
1385 VI RVO, 112 VIAVG, 130 IXRKG) und gehen 
wie Beiträge aufgrund einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung in die Berechnung der Rente ein, und 
zwar sowohl „rentenbegründend" bei der Ermittlung 
der erforderlichen Wartezeit als auch „rentenstei­
gernd" bei der Rentenhöhe. 

Kindererziehungszeiten vor dem 1.1.1986 sind 
bei den nach dem 31.12.1920 geborenen Vätern und 
Mütter nicht als Pflichtbeitragszeiten, sondern als 
Versicherungszeiren „eigener Art" behandele worden 
(vgl. dazu die Begründung des Gesetzentwurfs der 
Bunde regierung, BT-Drucks. 10/2677, S. 30 unter 
Nr. 2a). Wie Zeiten der Kindererziehung nach dem 
31.12.1985 haben auch diese Zeiten rentenbegrün-
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Georgia O'Keeffi, Vom See aus Nr. 1, 1924 

dende und rentensreigernde Wirkung. Sie sind auf 
die für eine Rente erforderliche Wartezeit anzurech­
nen und werden bei den für die Höhe der Rente 
maßgeblichen Versicherungsjahren mitgezählt (§§ 
1250 Ic RVO, 27 Ic AVAG, 50 II RKG). 

c) Die vorgenannten Regelungen sind mir Wir­
kung v. 1.1.1992 von den Vorschriften des SGBVl 
abgelöst worden (vgl. Art. 6 r. 24, 83 Nr.!, r. 2 
und Nr. 7 i. V mir Art. 85 I des Gesetzes zur Reform 
der ges. RV ,Rentenreformgesetz 1992 - RRG 1992 
-> v. 18.12.1989, BGB! I 2261). Die früher unter­
schiedliche Behandlung der Kindererziehungszeiten 
je nachdem, ob sie nach dem 31.12.1985 oder vor 
dem 1.1.1986 zurückgelegt wurden, ist nicht beibe­
halten worden. Vielmehr sind auch die vor dem 
1.1.1986 liegenden Kindererziehungszeiten der nach 
dem 31.12.1920 geborenen Mütter und Väter 
Pflichrbeirragszeiren, für die Pflichrbeirräge als gezahlt 
gelten (§ 55 S. 2 SGBVl), sofern die Rente nach den 
Vorschriften des SGBVI zu berechnen ist. Die Kinde­
rerziehungszeit für ein vor dem 1.1.1992 geborenes 
Kind endet weiterhin 12 Kalendermonate nach Ab­
lauf des Monats der Geburt (§ 249 I SGBVI), wäh­
rend für ein nach dem lnkrafrrreren des RRG 1992 
geborenes Kind drei Jahre Kindererziehungszeit ange­
rechnet werden und für Zeiten der Erziehung solcher 
Kinder in deren ersten drei Lebensjal1ren Pflichrbei­
rräge als entrichtet gelten (vgl. § 56 I SGBVI). Die 
Versicherungspflicht wegen Kindererziehung ergibt 
sich nunmehr aus§ 3 S. 1 Nr. 1 SGBVI. 
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Für Versicherte, deren Rente bereits vor lnkrafr­
rreren des RRG 1992 am 1.1.1992 gezahlt wurde, wie 
dies bei den Beschwerdeführerinnen ,Bf., der Fall ist, 
bleibt es bei den einschlägigen Vorschriften i. d. F. des 
HEZG, so daß deren Renten weiterhin nach altem 
Recht zu berechnen sind (vgl. § 300 II SGBVl; sog. 
Leistungsbeginn prinzi p). 

2. a) Die für die Bewertung von Kindererzie­
hungszeiten maßgeblichen Bestimmungen der RVO 
und des AVG lauten i. d. F. des HEZG: 

§ 1255 Abs. 6a RVO, § 32 Abs. 6a AVG 
Bei Zeiten der Kindererziehung nach dem 31. Dezember 
1985, die nicht mit bewerteten Beitrags-, Ersatz-, Ausfall­
oder Zurechnungszeiten zusammentreffen, ist von einem 
Bruttoarbeitsentgelt auszugehen, das für einen Kalendermo­
nat dem Wert 6,25 entspricht. Die Werte für Betrags-, 
Ersatz-, Ausfall- und Zurechnungszeiten, die mit Zeiten der 
Kindererziehung nach dem 31. Dezember 1985 zusammen­
treffen, sind auf den Wert 6,25 anzuheben. 

§ 1255a Abs. 5 Sätze 1 und 2 RVO, § 32a Abs. 5 Sätze l und 
2AVG 
Für Zeiten der Kindererziehung vor dem l. Januar 1986, die 
nicht mit bewerteten Beitrags-, Er atz-, Ausfall- oder Zurech­
nungszeiten zusammentreffen, ist der Wert 6,25 zugrunde zu 
legen. Die Werte für Beitrags-, Ersatz-, Ausfall- und Zurech­
nungszeiten, die mit Zeiten der Kindererziehung vor dem 1. 
Januar 1986 zusammentreffen, sind auf den Wert 6,25 anzu­
heben. 

Die entsprechenden Regelungen im Knapp­
schafrsrech r sind in § 54 Vla und § 54a V RKG 
enthalten. 

b) Die in der Regel rentensreigernde Wirkung 
von Kindererziehungszeiten ergibt sich daraus, daß 
ihnen sog. Werteinheiten ,WE, und für die Zeit seit 
lnkrafrrreren des SGBVI sog. Entgeltpunkte ,EP, 
zugeordnet werden. Dabei entsprechen 100 WE al­
ten Rechts einem (1) EP neuen Rentenrechts. Jeder 
Kalendermonat der Kindererziehungszeit wird mir 
6,25 WE (oder nunmehr 0,0625 EP) bewertet. Ein 
Jahr Kindererziehungszeit ergibt somit eine Renten­
anwartschafr i. H. von (12 x 6,25 =) 75 WE (= 0,75 
EP). Die Kindererziehungszeit wirti damit so bewer­
tet und bei der Rentenberechnung berücksichtigt, als 
habe der erziehende Elternteil ein (beitragspflichti­
ges) Arbeitsentgelt erzielt, das 75 v. H. des (beitrags­
pflichtigen) Durchschnitrsentgelrs sämtlicher Versi­
cherten in diesem Zeitraum entspricht. Im Jahr 1995 
steigerte beispielsweise eine Kindererziehungszeit die 
Rente um monatlich 34,50 DM in den alten und um 
26,59 DM in den neuen Bundesländern. Dem Ren­
tenkonto des Versicherten werden Zeiten der Kinde­
rerziehung jedoch nur dann im vollen Umfang von 
6,25 WE je Kalendermonat gutgeschrieben, wenn 
der entsprechende Kalendermonat nicht bereits mir 
Beitrags-, Ersatz-, Ausfall- oder Zurechnungszeiren 
belegt ist und folglich noch keine anrechenbaren WE 
vorhanden sind. Fallen Kindererziehungszeiten dage­
gen mir Beitrags-, Ersatz-, Ausfall- und Zurech-
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nungszeiten zusammen, werden die aufgrund der 
genannten Zeiten bereits erworbenen WE lediglich 
auf den Wert von 6,25 angehoben. Haben sie diesen 
Wert bereits erreicht, wirkt sich die Kindererzie­
hungszeit nicht aus. Es findet keine Anhebung um 
den Wert 6,25 - also keine „additive" Berücksichti­
gung von Kindererziehungszeiten - statt. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs ist hierzu 
ausgeführt (BT-Drucks. 10/2677, S. 30 unter III r. 

1 e): 

Übt der wegen Kindererziehung versicherte Ehegarre gleich­
zeitig eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätig­
keit aus, so bedeutet dies keinen Hinderungsgrund für die 
Anerkennung dieser Zeit auch als Zeit der Versicherungs­
pflicht wegen Kindererziehung. Nach der allgemeinen Syste­
matik des Renrenrechrs zählen diese Monate für die Begrün­
dung der Wartezeit jedoch nur einmal, genau wie dies der 
Fall ist, wenn der Versicherte mehrere versicherungspflichtige 
Beschäftigungen nebeneinander ausübt (sog. Mehrfachbe­
schäfrigung). Für die Höhe der Bewertung dieser Zeit gilt, 
daß eine Aufsrockung der durch die versicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit erreichten Werte auf75 v.H. 
des Durchschnimenrgelrs aller Versicherten erfolgt; diese 
Regelung trägt dem Gedanken Rechnung, daß diese Eltern­
teile durch die versicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit bereits eine soziale Absicherung haben. 

An diesem Prinzip hat auch das RRG 1992 fest­
gehalten.§ 70 II SGBVI bestimmt, daß Kindererzie­
hungszeiten für jeden Kalendermonat 0,0625 EP 
erhalten, mindestens jedoch die aufgrund eigener 
Beitragszahlung errechneten EP. 

II. 
1. Verfassungsbeschwerde - 1 BvR 609/90 
a) Die am 28. 4. 1923 geborene Bf. entrichtete im 

Zeitraum von 1938 bis 1957 Pflichtbeiträge zur An­
gestelltenversicherung. Wahrend der Erziehung ihrer 
1958 und 1959 geborenen Kinder war sie nicht 
berufstätig. ach Eintritt in das Geschäft ihres Ehe­
mannes als Mitgesellschafterin einer Gesellschaft 
Bürgerlichen Rechts entrichtete sie ab Dezember 
1974 wieder Beiträge zur Angestelltenversicherung 
als Pflichtversicherte kraft Antrags. 1975 machte sie 
von der durch das Rentenreformgesetz (RRG) 1972 
eröffneten Möglichkeit Gebrauch, für die Zeit von 
Juli 1957 bis Ende 1967 freiwillige Beiträge nachzu­
encrichcen. Seit 26. 5. 1984 beziehe sie eine Rente 
wegen Erwerbsunfähigkeit; diese Rente wurde mit 
Bescheid der Bundesversicherungsanstalt für Ange­
stellte (BfA) v. 7. 10. 1986 in ein Altersruhegeld 
umgewandelt. Im Versicherungsverlauf der Bf. ist die 
Zeit vom 1. 4. 1958 bis 31. 3. 1959 und vom 1. 9. 
1959 bis 31. 8. 1960 zwar als Kindererziehungszeit 
ausgewiesen, doch sind aufgrund ihrer nachentrich­
tecen freiwilligen Beiträge innerhalb dieses Zeitraums 
die Kalendermonate des Jahres 1958 bereits mit je­
weils 11,26, die Kalendermonate des Jalues 1959 mit 
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jeweils 14,28 und die Kalendermonate des Jahres 
1960 mit jeweils 13,11 WE bewertet. 

Unter Hinweis auf§ 32a V AVG lehnte es die BfA 
ab, diese Zeiten bei der Rentenberechnung mit hö­
heren als den bereits aufgrund freiwilliger Beitrags­
zahlung erreichten WE zu berücksichtigen. Wider­
spruch, Klage und Berufung der Bf. sind ohne Erfolg 
geblieben. Das BSG hat die vom LSG zugelassene 
Revision der Bf. zurückgewiesen. 

b) Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Bf. 
eine Verletzung des Are. 3 I GG i.V mit dem Sozial­
scaacspnnz1p ... 

2. Verfassungsbeschwerde - 1 BvR 692/90 
a) Die am 19. 5. 1922 geborene Bf. ist Diplom­

chemikerin. Sie war zu keinem Zeitpunkt in der RV 
versicherungspflichtig beschäftige. Nach Abschluß 
ihres Scudi ums im Juli 1949 und der Geburt ihrer vier 
zwischen 1950 und 1962 geborenen Kinder war sie 
Hausfrau. Im Jahre 1973 machte sie von der durch 
das RRG 1972 eröffneten Möglichkeit Gebrauch, für 
die Zeit vom 1. 1. 1956bis31. 12. 1972freiwillige 
Beiträge nachzuentrichten. Seit Juni 1987 beziehe sie 
von der BfA ein Altersruhegeld. Dabei wurden neben 
ihren nachentrichteten freiwilligen Beiträgen auch 
Kindererziehungszeiten für die ersten drei Kinder 
berücksichtigt. Für ihr 1962 geborenes Kind ist eine 
Kindererziehungszeit im Versicherungsverlauf zwar 
vorgemerkt (1. 8. 1962 bis 31. 7. 1963); die Rente 
wird durch die zuletzt genannte Kindererziehungs­
zeit jedoch nicht erhöht, weil dieser Zeitraum -
anders als die übrigen Kindererziehungszeiten - be­
reits aufgrund der 1973 nachentrichteten freiwilligen 
Beiträge mit WE von monatlich über 6,25 belege ist. 

Die Bf. erhob gegen den Rentenbescheid Sprung­
klage zum SozG. Sie beantragte, die BfA zur Zahlung 
einer höheren Rente zu verurteilen. Zusätzlich zu den 
wegen ihrer freiwilligen Beiträge für die Zeit von 
August bis Dezember 1962 berücksichtigten 10,92 
WE je Kalendermonat seien monatlich weitere 6,25 
WE als Kindererziehungszeit anzuerkennen und zu 
den vorhandenen Werteinheiten zu addieren. Es ver­
sroße gegen Are. 3 I GG, wenn bei ihr nach§ 32a V 
AVG wegen bereits vorhandener freiwilliger Beiträge 
eine weitere rentensteigernde Berücksichtigung von 
Kindererziehungszeiten ausscheide. Die Mittel für 
die Nachen trichcung freiwilliger Bei träge seien bei ihr 
aus dem Familieneinkommen abgezweigt worden. 
Sie habe fest darauf vertraur, diese Beiträge würden 
nicht nachträglich dadurch entwertet, daß sie zu 
einem Ausschluß von Ansprüchen führten, die ver­
gleichbaren Frauen mit Kindererziehungszeiten ohne 
Bei tragsnachen trich cung zuerkannt würden. 

Klage und Berufung der Bf. sind ohne Erfolg 
geblieben. Gegen die ichtzulassung der Revision im 
Urteil des LSG hat sie Beschwerde zum BSG einge­
legt, die zurückgewiesen worden ist. Zur Begründung 
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wird auf das Revisionsurceil vom selben Tag verwie­
sen, das Gegensrand der Verfassungsbeschwerde - 1 
BvR 609/90 - (vgl. oben II a) ist. 

b) Die Bf. rüge mit ihrer Verfassungsbeschwerde 
eine Verletzung von An. 3 I und II, 6 IV und 20 I 
und III GG. 

III. 
Zu den Verfassungsbeschwerden haben der Bun­

desminister für Arbeit und Sozialordnung namens 
der Bundesregierung sowie der Verband Deut eher 
Rentenversicherungsträger (VDR) und der Deutsche 
Juristinnenbunde.V. Stellung genommen ... 

B. 
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über 

die Verfassungsbeschwerden unter Mitwirkung aller 
Mitglieder des Ersten Senats. Die Richterin Jaeger hat 
zwar zu einem Zeitpunkt, in dem sie diesem noch 
nicht angehörte, die Stellungnahme des Deutschen 
Juristinnenbundes (vgl. oben A III 3) mit unterzeich­
net. Sie ist jedoch dadurch nicht an der Ausübung 
ihres Richteramtes in den vorliegenden Verfahren der 
Verfassungsbeschwerden gehindert. 

l. Die Richterin Jaeger ist nicht kraft Gesetzes 
ausgeschlossen. Keiner der Ausschließungsgründe 
des§ 18 Abs. 1 BVerfGG liegt vor. Sie ist nicht an 
der vorliegenden Sache im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 
1 BVerfGG beteiligt. Wer an einer Äußerung mit­
wirkt, die das Bundesverfassungsgericht auf der 
Grundlage des§ 22 Abs. 5 GOBVerfG (früher§ 22 
Abs. 4) einhole, ist nicht Verfahrensbeteiligter im 

inne der gesetzlichen Regelung. Die Richterin Jae­
ger ist aber auch nicht durch § 18 Abs. 1 Nr. 2 
BVerfGG von der Ausübung ihres Richteramtes au -
geschlossen. Äußert sich jemand für eine Vereinigung 
des Privatrechts, die wegen ihrer besonderen Erfah­
rung oder Sachkunde vom Bundesverfassungsgericht 
um eine Stellungnahme ersuche wird, so wird er nicht 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 BVerfGG „von Amts oder 
Berufs wegen" in dieser Sache tätig. Dies gilt auch 
dann, wenn der Stellungnahme Sach- und Rechts­
kenntnisse zugrunde liegen, die - zumindest auch -
in einem Beruf erworben worden sind. Der vorlie­
gende Sachverhalt ist keiner der drei Fallgruppen 
zuzuordnen, die nach der Rechtsprechung des Bun­
desverfassungsgerich es von § 18 Abs. 1 Nr. 2 
BVerfGG erfaßt werden (vgl. BVerfGE 78, 331 
<337,). 

2. Ein rechcliches Hindernis für die Mitwirkung 
der Richterin Jaeger in den vorliegenden Verfahren 
der Verfassungsbeschwerden ergibt sich auch nicht 
aus§ 19 BVerfGG (vgl.BVerfGE 30, 149 <154,; 78, 
331 ,336,). Der Vor iczende des Senats hat die Becei­
ligcen des jeweiligen Ausgangsverfahrens und den 
Bundesminister für Arbeit und ozialordnung auf die 

STREIT l / 97 

Mitwirkung der Richterin Jaeger an der Stellungnah­
me des Deutschen Juristinnenbundes hingewiesen 
und Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, ob aus 
ihrer Siehe und aus dem Gesichtspunkt des § 19 
BVerfGG rechcliche Bedenken gegen die Ausübung 
des Richteramtes durch Richterin Jaeger in den vor­
liegenden Verfahren bestehen. Die Beschwerdeführe­
rinnen haben keine Bedenken geäußert. Die Bundes­
regierung hat von einer Stellungnahme abgesehen. 
Gleiches gilt für die BEA als Beklagte der Ausgangs­
verfahren. Eine Besorgnis der Befangenheit der Rich­
terin Jaeger nach § 19 BVerfGG wurde demnach im 
verfassungsgerichclichen Verfahren von keiner Seite 
geltend gemacht. Auch hat sich die Richterin Jaeger 
nichts selbst für befangen erkläre (§ 19 Abs. 3 
BVerfGG). 

Die Entscheidung zu dieser Frage ist ohne Mit­
wirkung der Richterin Jaeger ergangen. 

C. 
Die Verfassungsbeschwerden sind begründet. Die 

Vorschrift des§ 32 a VS. 2 AVG i. d. F. des HEZG, 
auf der die angegriffenen Entscheidungen beruhen, 
ist mit dem GG nicht vereinbar. Der mit den Verfas­
sungsbeschwerden ebenfalls angegriffenen Vorschrift 
des § 32 a I S. 1 r. 3 AVG kommt daneben keine 
selbständige rechdiche Bedeutung zu. 

1. 
Mir der mittelbar angegriffenen Regelung hat der 

Gesetzgeber allerdings nicht in durch Art. 14 I GG 
geschützte Rechtspositionen eingegriffen, denn das 
HEZG hat diese Rechtsposition erst geschaffen (vgl. 
BVerfGE 87, 1, 42 = FamRZ 1992, 1038). Ebenso­
wenig liege ein Eingriff in den Bestand derjenigen 
Rechtspositionen vor, die die Bf. durch die Entrich­
tung freiwilliger Beiträge bei Inkrafttreten der HEZG 
bereits erworben harren. Diese Beiträge werden bei 
der Berechnung ihrer Renten in xollem Umfang be­
rücksichtige; eine Minderung der hieraus resultieren­
den WE ist mir dem HEZG nicht verbunden. Glei­
ches gilt für Versicherte, die während der Zeit der 
Kindererziehung Pflichcbeirräge enrrichcec haben. 
Die bloße Erwartung oder Hoffnung, bei der Einfüh­
rung neuartiger (Sozial-)Leisrungen oder der Rege­
lung rentenrechclicher Tatbestände begünstige zu 
werden, wird durch Art. 14 I GG nicht geschützt. 

II. 
Der Gesetzgeber hat auch nicht dadurch gegen 

das Gebot des Vertrauensschutzes verstoßen, daß er 
mit der Ausgestaltung der Kindererziehungszeiten im 
HEZG nicht allen Versicherten eine rückwirkende 
versicherungsrechcliche Besserscellung zugute kom­
men ließ. 
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Zu den wesentlichen Elementen des Rechts­
staatsprinzips zählen Rechtssicherheit und Vertrau­
ensschutz. Durch das GG ist aber nur das Vertrauen 
der Bürger darauf geschützt, daß Rechtspositionen, 
die ihnen gesetzlich eingeräumt worden sind, nicht 
nachträglich verschlechtert werden: Der einzelne 
soll sich grundsätzlich darauf verlassen können, daß 
der Gesetzgeber an abgeschlossene T acbesrände kei­
ne ungünstigeren Folgen knüpft, als sie im Zeit­
punkt der Vollendung dieser Tatbestände voraus­
sehbar waren (sog. echte Rückwirkung; vgl. BVerf 
GE 13, 261, 271; std. Rspr.). Auch kann unter 
bestimmten Umständen das Vertrauen des Bürgers 
Schurz dagegen begründen, daß seine Rechtspositi­
on nicht nachträglich durch Vorschriften entwertet 
wird, die auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlos­
sene Sachverhalte für die Zukunft einwirken (sog. 
unechte Rückwirkung; vgl. BVerjGE 14, 288, 297 
f.; 74, 129, 155; std. Rspr.). 

Die rechcliche Situation der Bf. wurde nicht nach­
träglich in dem Sinne verschlechtert, daß an die von 
ihnen erfüllten Tatbestände ungünstigere Folgen ge­
knüpft wurden als nach der Rechtslage, von der sie 
bei ihren Dispositionen (Entrichtung freiwilliger Bei­
träge) ausgehen durften. Ebensowenig wurde eine 
von ihnen erlangte Rechtsposition nachträglich ent­
wertet. Die Beitragszeiten der Bf. werden seit dem 
Inkrafttreten des HEZG nicht geringer bewertet, als 
dies ohne die Regelungen des HEZG der Fall gewe­
sen wäre. 

III. 
Art. 6 IV GG scheidet als Prüfungsmaßstab aus. 

Ob diese Norm Müttern über die Zeit der Schwan­
gerschaft und über die ersten Monate nach der Ge­
burt hinaus Schurz gewähre, kann dahingestellt blei­
ben. Jedenfalls können aus ihr für Sachverhalte, die 
nicht allein Mütter berreffen, keine besonderen 
Rechte hergeleitet werden (BVerfGE 87, 1, 4lf. = 

FamRZ 1992, 1038). Ein solcher Fall liegt hier vor, 
da § 32 a V AVG für Väter und Mütter gleicher­
maßen gilt. Zwar wirkt sich eine unzureichende 
Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in 
der ges. RV tatsächlich vor allem zu Lasten der 
Mütter aus, weil diese auch heure noch überwiegend 
die Kindererziehung übernehmen und deshalb ihre 
Berufstätigkeit einschränken, unterbrechen oder 
ganz aufgeben. Diese Folgen berühren jedoch nicht 
den Schutzbereich des Art. 6 IV GG. Die deurlich 
höhere Betroffenheit von Frauen löst vielmehr die 
aus Art. 3 II GG folgende Pflicht des Gesetzge­
bers aus, auf eine Angleichung der Lebensverhältnis­
se von Frauen und Männern hinzuwirken (vgl. 
BVerfGE 87, 1, 42 = FamRZ 1992, 1038, unter 
Hinweis auf BVerjGE85, 191,207 = FamRZ 1992, 
289). 

27 

Georgia O'Keeffe, Helle Iris, 1924 

rv. 
Die angegriffene Vorschrift verstößt jedoch gegen 

Art. 3 I GG. 
1. Art. 3 I GG gebietet, alle Menschen vor dem 

Gesetz gleich zu behandeln. Damit ist dem Gesetzge­
ber allerdings nicht jede Differenzierung verwehrt. 
Der Gleichheitssatz will vielmehr ausschließen, daß 
eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu 
anderen Normadressaren anders behandelt wird, ob­
wohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede 
von solcher Are und solchem Gewicht bestehen, daß 
sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten. 
Die rechcliche Unterscheidung muß also in sachli­
chen Unterschieden eine ausreichende Stütze finden. 
Die Anwendung dieses Grundsatzes verlangt den 
Vergleich von Lebenssachverhalten, die einander nie 
in allen, sondern stets nur in einzelnen Merkmalen 
gleichen. Unter diesen Umständen ist es grundsätz­
lich Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, welche 
von diesen Merkmalen er als maßgebend für eine 
Gleich- oder Ungleichbehandlung ansieht. Art. 3 I 
GG verbietet es ihm nur, dabei Art und Gewicht der 
tatsächlichen Unterschiede sachwidrig außer acht zu 
lassen. Innerhalb dieser Grenzen ist er in seiner Ent­
scheidung frei. Allerdings kann sich eine weiterge­
hende Einschränkung aus anderen Verfassungsnor­
men ergeben (BVerfGE87, 1, 36 f. = FamRZ 1992, 
1038, m. w. N.). 

maritthiede
Rechteck
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2. Mir der angegriffenen Vorschrifr des§ 32 a V 
S. 2 AVG har der Geserzgeber eine Regelung gerrof­
fen, die zu einer ungleichen Behandlung verschiede­
ner Personengruppen insoweir führe, als sich Kinde­
rerziehungszeiren nichr bei allen Versicherten in glei­
cher Weise günsrig auf die Renre auswirken. Sie 
benachreiligr insbesondere jene Versicherten, die 
auch während der ersren Lebensphase ihres Kindes 
die Solidargemeinschafr durch die Entrichrung von 
RV-Beiuägen unrersrürzr und für ihr Alrer eigensrän­
dig Vorsorge getroffen haben. 

a) Bei Personen, die für die Zeit der Kindererzie­
hung keine Beiträge aufgrund einer Pflichrversiche­
rung oder freiwilligen Versicherungen trichret haben, 
werden Kindererziehungszeiren mit 6,25 WE bewer­
ret. Dies gilr selbsr für Personen, die zu keinem 
Zeitpunkt der ges. RV angehört haben und nur mir 
Kindererziehungszeiten oder zusätzlich enrrichteten 
freiwilligen Beiträgen die Wartezeit für ein Alrersru­
hegeld erfüllen. Insoweit serzt die Berücksichtigung 
von Kindererziehungszeiren keine „Lücke" oder „Si­
cherungslücke" in der Versicherungsbiographie im 
eigentlichen Sinne voraus, wie dies etwa bei der ren­
tenrechtlichen Berücksichtigung von Zeiten der Ar­
beitsunfähigkeir oder Arbeitslosigkeit der Fall ist. 

b) Demgegenüber wirken sich Kindererziehungs­
zeiren bei Personen, die während der Kindererzie­
hungszeir versicherungspflichrig beschäfrigt waren, 
nichr oder nur in geringerem Umfang aus. Die Kin­
dererziehungszeiren bleiben ganz ohne rentenstei­
gernde Wirkung, wenn aufgrund der versicherungs­
pflichrigen Beschäfogung bereirs 6,25 WE oder mehr 
erreiche sind. Kindererziehungszeiren wirken sich ge­
genüber der oben unter 2. a) genannten Personen­
gruppe nur in geringerem Umfang aus, wenn auf­
grund der Beschäfrigung WE von weniger als 6,25 
erworben wurden. In diesem Falle finder nur eine 
Aufsrockung der vorhandenen WE durch Kinderer­
ziehungszeiren auf den Wert 6,25 (und nichr um den 
Wert 6,25) sran. Es handelt sich hierbei vorwiegend 
um den Personenkreis der alleinerziehenden Eltern­
reile oder um Familien aus einkommensschwachen 
Bevölkerungsschichren, bei denen das Erwerbsein­
kommen nur eines Ehepartners für den Familienun­
rerhalr nicht ausgereicht hätte und der erziehende 
Elrernreil deshalb gezwungen war, zumindesr einer 
versicherungspflichtigen Teilzeirbeschäfrigung nach­
zugehen (vgl. zur Entwicklung der Frauenerwerbsrä­
tigkeir: Fuchs, Gurachren zum 60. Deutschen Juri­
srentag, 1994, F 29 ff.). 

c) Kindererziehungszeiten wirken sich nichr oder 
nur in einem gegenüber der oben unrer 2. a) genann­
ten Personengruppe geringeren Umfang auch bei 
Personen aus, die zwar während der Erziehungsphase 
nichr versicherungspflichtig beschäfrigt waren, die 
aber während der Kindererziehungszeir freiwillige 
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Beiträge entrichtet haben (zeitnahe Entrichtung frei­
williger Beiträge). In der Zeit bis zur Rentenreform 
von 1957 waren dies insbesondere Frauen, die sich 
bei der Heirar die bis dahin entrichteten Beiträge 
nichr hanen ersranen lassen und erworbene Renten­
anwartschafren nur durch Zahlung anwarrschafrser­
haltender freiwilliger Beiträge aufrechrerhalten 
konnren. In der Folgezeit handelte es sich vorwiegend 
um Personen, die freiwillige Beiträge mit dem Ziel 
enuichteren, eine eigenständige, vom Ehepartner un­
abhängige Altersversorgung aufzubauen. 

d) Dieser Personengruppe srehen hinsichtlich der 
Auswirkungen von Kindererziehungszeiren Versi­
cherte gleich, die freiwillige Beiträge nicht zeitnah, 
also in und während der Zeit der Kindererziehung 
enuichrer haben, sondern die-wie die Bf. - erst von 
der durch das RRG 1972 eröffneren Möglichkeir 
Gebrauch gemacht haben, für die Vergangenheir frei­
willige Beiträge nachzuentrichten. 

3. Für die aufgezeigre Ungleichbehandlung fehlr 
es an einem rechtfertigenden Grund. 

a) Sie läßt sich nichr in einer den Anforderungen 
des Art. 3 I GG genügenden Weise mir dem sog. 
Lückenschließungsprinzip begründen. Die es Prin­
zip lag der früheren Berücksichtigung von Ersatz­
und Ausfallzeiren zugrunde, die dadurch gekenn­
zeichner waren, daß dem Versicherten für die Berech­
nung der Rente Zeiren angerechnet wurden, ohne 
daß er dafür Beiträge bezahle hatte (vgl. BVerfGE58, 
81, 112 = FamRZ 1982, 22 ,LSe,). Einfachrechtlich 
setzte diese Anrechnung- wie auch heure noch nach 
§ 58 II SGBVI - voraus, daß der Versicherte in das 
System der ges. RV integriert war und in der Regel 
vor und nach der „beitragsfreien" Lücke der Beitrags­
pflicht zur RV unterlag. Dieses Prinzip wurde jedoch 
bei Einführung der Kindererziehungszeiten gerade 
nichr verfolgt. Das ergibr sich schon daraus, daß der 
Geserzgeber im Zusammenhang mit den Kinderer­
ziehungszeiren keinen Tarbestand der Versicherungs­
lücke i. S. einer Unterbrechung der Versicherungs­
biographie definiert har (vgl. Schuiin!Karuth, NZS 
1996, 273, 279). Er hat vielmehr Kindererziehungs­
zeiten auch Versicherten zugure kommen lassen, die 
niemals der Solidargemeinschafr angehörten. Selbst 
bei großzügiger lnterpretarion kann deshalb nicht 
mehr von einer Lücke im Versicherungsverlauf die 
Rede sein. Vielmehr hat der Geserzgeber die Anrech­
nung von Kindererziehungszeiten gegenüber ande­
ren, bereits vorhandenen Zeiten subsidiär ausgesral­
ter und in solchen Fällen ein entsprechendes (weiter­
gehendes) icherungsbedürfnis verneint (vgl. BT­
Drucks. 10/2677, S. 30). 

b) Die Ungleichbehandlung läßr sich auch nicht 
mit dem Sozialsraatsprinzip rechtfertigen. Dieses ver­
pflichtet den Staat, für eine gerechre Sozialordnung 
zu sorgen (vgl. etwa BVerfGE5, 85, 198; 22, 180, 204 
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= FamRZ 1967, 449 ,LSe,; BVerfGE27, 253,283). 
Angesichts der Weite und Unbesrimmrheir dieses 
Grundsatzes läßr sich daraus jedoch regelmäßig kein 
Gebar entnehmen, soziale Leistungen in einem be­
stimmten Umfang zu gewähren (vgl. BVerfGE 18, 
257,273 = FamRZ 1965, 29; BVerfGE29, 221,235; 
59, 231, 263; 69, 272, 314; 82, 60, 80 = FamRZ 
1990, 255). Dem Sozialsraarsprinzip mag es am be­
sten entsprechen, soziale Ausgleichsleistungen nur 
dorthin zu lenken, wo im Einzelfall ein Bedarf fest­
gestellt wird (vgl. BVerJGE17, 1, 11 = FamRZ 1963, 
496; BVerfGE 26, 16, 37). Im Rahmen des ges. 
RV-Sysrems, das nicht an konkrete Bedarfslagen an­
knüpft, reicht jedoch der Bedarfsgesichrspunkr für 
sich allein nicht als Differenzierungsgrund aus. Das 
Sozialstaatsprinzip i. V mit Arr. 3 I GG könnte die 
beschriebene Subsidiarität der Kindererziehungszei­
ten und die daraus resultierende Ungleichbehand­
lung allenfalls dann rechtfertigen, wenn es sich hier­
bei um Leistungen handelte, die der Behebung einer 

oclage oder eines konkreten Sicherungsdefizirs 
dienten. Dies isr bei Kindererziehungszeiten ange­
sich rs der Eigenart des zu regelnden Sachbereichs und 
der Motive des Gesetzgebers des HEZG aber gerade 
nicht der Fall (vgl. BVerfGE 87, 1 = FamRZ 1992, 
1038). Die Erziehung von Kindern dient der Siche­
rung des Rentensysrems und hat unter der Geltung 
eines vom sog. Generarionenverrrag getragenen Um­
lageverfahrens für die RV Garantiefunktion; dabei 
kann vernachlässigt werden, daß nicht alle Kinder in 
ihrer späteren Erwerbsphase in der Lage oder willens 
sein werden, selbst als Beirragszahler zur Finanzie­
rung der Renten beizutragen. Als weiteres Element 
muß stets auch die Zahlung von RV-Beirrägen hin­
zutreten. Kindererziehung ist - wie das BVerJG aus­
geführt hat - (nur) eine „der beiden Leistungen für 
das Rentensystem" (vgl. BVerJGE87, 1, 40 = FamRZ 
1992, 1038). Dem srehr nicht entgegen, daß der 
Fortbestand der ges. RV und das Funktionieren des 
Gemeinwesens darüber hinaus von weiteren, nicht 
weniger bedeutsamen Faktoren abhängen, wie etwa 
vom Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl pro­
duktiver Arbeitsplätze (vgl. hierzu Hase, SGb 1992, 
612,614). 

Zwar isr es verfassungsrechclich nicht geboren, 
Kindererziehungszeiten und Beitragszahlung ange­
sichts ihrer Verschiedenarrigkeit gleich zu behandeln. 
Der Gesetzgeber hat mir dem HEZG jedoch nicht 
hinreichend berücksichrigr, daß der in der Kinderer­
ziehung liegende Wert für die Allgemeinheit und für 
die RV nicht davon abhängt, ob der erziehende El­
ternteil auf eine enrsprechende Bewertung seiner 
Kindererziehungszeit angewiesen ist oder in dieser 
Zeit auf seiren der Erziehungsperson ein Sicherungs­
defizit besrimmren Umfangs wegen der Enrrichrung 
eigener Beiträge nicht vorliegt. Der Wert der Kinde-
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rerziehung für die RV wird nicht dadurch geschmä­
lert oder gar aufgehoben, daß die Erziehungsperson 
während der Zeit der ersten Lebensphase des Kindes 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach­
gegangen isr oder nachgeht. Es vermindert den Wert 
auch nicht, wenn während oder für die Zeit der 
Kindererziehung freiwillige Beiträge zeitnah oder 
nachträglich enrrichterwerden, zum Beispiel aus dem 
Familieneinkommen des alleinverdienenden Ehe­
mannes einer zeitweilig nicht berufstätigen und ihre 
Kinder erziehenden Frau. 

4. Die Vorschrift des§ 32 a VS. 2 AVG verstößt 
nach alledem gegen Art. 3 I GG. Ob sie auch unter 
dem Gesichtspunkt von Art. 3 II GG Bedenken 
begegnet, bedarf keiner Prüfung mehr, weil sich dar­
aus keine weitergehenden Rechtsfolgen ergeben 
könnten. 

5. Dem Gesetzgeber srehen mehrere Möglichkei­
ten zur Verfügung, innerhalb der ges. RV Nachteile 
auszugleichen, die sich daraus ergeben, daß Kinder­
erziehung beim erziehenden Elrernreil rypischerweise 
Sicherungslücken in der Rentenbiographie hinter­
läßt (vgl. BVerfGE87, 1, 39 = FamRZ 1992, 1038). 
Solche Möglichkeiten werden seit langem in der 
Fachöffenclichkeir diskutiert 

(vgl. etwa Verband Deurscher Rentenversi­
cherungsträger ,Hg.,, Verbesserung der sozialen Si­
cherung der Frauen - Stellungnahme der Kommissi­
on des VD R zur Reform der Kindererziehungszeiten, 
1993, S. 21 ff., sowie die Nachweise bei Schulin/Ka­
ruth, NZS 1996, 273,276 ff.). 

Sie waren auch wiederholt Gegenstand von Ge­
setzentwürfen und von Beratungen im parlamentari­
schen Raum 

(vgl. zum Beispiel Gesetzentwurf der Bundesre­
gierung zur weiteren Reform der ges. RV, BT-Drucks. 
VI/2916, S. 5, 41, zu§ 1260 c des Entwurfs; BT­
Drucks. VI/3767, S. 6, 14 zu§ 1258 III des geänder­
ten Entwurfs, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
zur Reform der ges. RV ,Rentenreformgesetzl985 -
RRG 1985,, BT-Drucks. 10/2608, S. 84, zu§ 736 
des Entwurfs; Entschließungsanrrag der Fraktion 
DIE GRÜNE , BT-Drucks. 11/4964). 

Das GG legr den Gesetzgeber nicht auf eine 
bestimmte Lösung fest. Er ist insbesondere von Ver­
fassungs wegen nicht gehalten, Kindererziehungszei­
ten auf der Grundlage des additiven Modells zu 
berücksichtigen. Ob und auf welche Weise der Ge­
setzgeber das Ziel, die soziale und wirtschaftliche 
Lage kindererziehender Mütter und Väter bedarfsori­
entiert zu verbessern, außerhalb des Systems der ges. 
RV im Einklang mit dem GG hätte erreichen kön­
nen, har das BVerfG hier nicht zu entscheiden. 
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D. 

1. 
1. Bei Verstößen gegen den Gleichheitssatz be­

schränkt sich das BVerfG darauf, die Unvereinbarkeit 
der verfassungswidrigen ges. Regelung mit dem GG 
festzustellen, und sieht von einer ichtigerklärung ab 
(vgl. BVerfGE 87, 114, 135 f.). Die Vorschrift des§ 
32 a VS. 2 AVG ist danach in dem aus der Entschei­
dungsformel ersichtlichen Umfang für mit Art. 3 I 
GG unvereinbar zu erklären. ach § 78 S. 2 
BVerfGG, der im Verfahren der Verfassungsbe­
schwerde entsprechend anwendbar ist, sind im Inter­
esse der Rechtsklarheit auch die in der Arbeiter- und 
Angestellten-RV maßgeblich gewesenen§§ 1255 a V 
S. 2, 1255 VI a S. 2 RVO und 32 VI a S. 2 AVG, 
jeweils i. d. F. des HEZG, sowie die achfolgevor­
schrift des § 70 II SGBVI, die keine inhaltliche 
Änderung gegenüber§ 32 a VS. 2 AVG aufweist, in 
diesem Umfang für mit Art. 3 I GG unvereinbar zu 
erklären (vgl. BVerfGE61, 319,356 = FamRZ 1983, 
129; BVerfGE92, 53, 73, jeweils m. w. N.). Gleiches 
gilt für die in der Reichsknappschaftsversicherung 
maßgeblich gewesenen§ 54 a VS. 2 und§ 54 VI a 
S. 2 RKG, jeweils i. d. F. des HEZG, sowie die 
Nachfolgevorschrift des § 83 I SGBVI. 

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die verfas­
sungswidrige Regelung durch eine verfassungsge­
mäße Regelung zu ersetzen. Für die in diesem Zu­
sammenhang erforderlichen Entscheidungen und 
deren Verwirklichung im Gesetzgebungsverfahren 
erscheint ein Zeitraum bis zum 30. 6. 1998 angemes­
sen. Dabei hat der Gesetzgeber grundsätzlich auch 
Vorsorge dafür zu treffen, daß in Fällen, in denen die 
Verwaltung erstmals nach Bekanntgabe des vorlie­
genden Beschlusses auch über die Frage der Berück­
sichtigung von mit beitragsbelegten Zeiten zusam­
mentreffenden Kindererziehungszeiten entscheidet, 
die von ihm vorgenommene euregelung (ggf. auch 
rückwirkend) wirksam wird. Nur unter besonderen 

STREIT 1 / 97 

Voraussetzungen kann der Gesetzgeber davon abse­
hen, in diesen Fällen der Beschwer abzuhelfen, etwa 
wenn diese Abhilfe nur unter unverhälmismäßig 
großer Beeinträchtigung anderer schutzwürdiger Be­
lange, etwa finanzwircschaftlicher Art, möglich wäre 
(vgl. BVerfGE87, 114,137). 

Bei seiner ges. Neuregelung hat der Gesetzgeber 
auch zu prüfen, ob er an einer Begrenzung der ren­
tenrechdichen Berücksichtigung von Kindererzie­
hungszeiten auf den Wert von 75 v. H. des Durch­
schnittseinkommens festhält (vgl. BVerfGE87, 1, 40 
= FamRZ 1992, 1038). 

II. 
Rentenbescheide, die im Zeitpunkt der Bekannt­

gabe dieser Entscheidung bereits bestandskräftig 
sind, bleiben von ihr unberührt. Dies entspricht dem 
Grundgedanken des§ 79 II S. 1 BVerfGG, der auch 
zur Anwendung kommt, wenn das BVerfG eine Vor­
schrift als mit dem GG unvereinbar erkläre (vgl. 
BVerfGE 81, 363, 384 = FamRZ 1990, 839). Es ist 
dem Gesetzgeber unbenommen, im Zusammenhang 
mit dem Gegenstand der vorliegenden Entscheidung 
eine andere Regelung zu treffen. Er kann die ges. 

euregelung des Zusammentreffens von Kinderer­
ziehungszeiten mit beitragsbelegten Zeiten auf 
rechts- oder bestandskräftig gewordene En tscheidun­
gen und zurückliegende Sachverhalte ersrrecken; von 
Verfassung wegen verpflichtet ist er hierzu nicht. 

III. 
1. Die fachgerichdichen Urteile und Beschlüsse, 

die auf der für verfassungswidrig erklärten Vorschrift 
beruhen und mit den vorliegenden Verfassungsbe­
schwerden angegriffen sind, werden aufgehoben. Die 
zugrunde liegenden Verfahren sind auszusetzen, da­
mit den Bf. die Möglichkeit offengehalten wird, aus 
der vom Gesetzgeber zu erlassenden und für sie mög­
licherweise günstigeren Neuregelung utzen zu zie­
hen. Von einer Aufhebung des im Verfahren - 1 BvR 
609/90 - ebenfalls angegriffenen Rentenbescheides 
in der Gestalt des Widerspruchbescheides sieht der 
Senat ab. Sie ist im vorliegenden Fall nicht sachdien­
lich. 

2. Soweit Rentenbescheide, die auf der für verfas­
sungswidrig erklärten orm beruhen, im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe der Entscheidung des BVerjG noch 
keine Bestandskraft erlangt haben, sind anhängige 
Gerichtsverfahren bis zur euregelung durch den 
Gesetzgeber auszusetzen. Rentenbescheiden, die 
nach Bekanntgabe des vorliegenden Beschlusses des 
BVerfG erlassen werden, ist zunächst das bisher gel­
tende Recht zugrunde zu legen, jedoch unter dem 
Vorbehalt der Anpassung an die künftige Neurege­
lung. 

maritthiede
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